
Alle Auen sind als offene Systeme eng mit der Aus-
senwelt verbunden. Über das Fliessgewässer stehen 
sie mit den Abschnitten flussaufwärts und fluss-
abwärts in ständigem Kontakt. Bei Hochwassern 
kann dieser Kontakt sehr einschneidend werden. 
Auch Wechselwirkungen mit der seitlich angren-
zenden Umgebung, z.B. hydrologischer und bio-
logischer Art oder durch Nährstoffeintrag, gibt es 
in grosser Zahl. Die Fliessgewässer und ihre Auen 
widerspiegeln in gewisser Weise die Qualität des 
ganzen Einzugsgebietes. 
Die Einflüsse auf das Gewässer oberhalb des Au-
engebietes werden normalerweise nicht zum Be-
reich der Pufferzonen gezählt. Wenn das Ziel der 
«Erhaltung und Förderung der auentypischen ein-
heimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer ökolo- 
gischen Voraussetzungen» jedoch umfassend erfüllt 
werden sollte (Verordnung vom 28.10.1992 über 
den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeu-
tung, nachfolgend als AuenV bezeichnet, Art. 4), 

müssten sich die Pufferzonen streng genommen 
auf das gesamte Einzugsgebiet oberhalb des Auen-
objektes ausdehnen.
Sicher ist aber die Schaffung eines Netzwerks von 
Auengebieten entlang der Fliessgewässer wünsch-
bar, um so die Längskontinuität der Auengebiete 
innerhalb des Einzugsgebietes zu gewährleisten. 
Die Querverbindungen zwischen dem Auenge-
biet und seiner Umgebung (Dynamik des Wassers, 
Wanderung der Tiere etc.) sind bei der Umsetzung 
der AuenV ebenfalls zu berücksichtigen. Die Aue 
selbst, seitliche Zuflüsse, bewaldete Lebensräume 
und andere Biotope (Moorgebiete, Trockenwiesen 
etc.) bilden die Elemente des Biotopverbunds.
In den Auenlebensräumen entlang dem Hauptbett 
dominiert der Einfluss des Hauptgewässers, der ge-
gen aussen hin nach und nach abnimmt. Am Rand 
der Auengebiete sind dann die Einflüsse der 
Umgebung vorherrschend. Die Auengebiete an 
korrigierten Gewässern (durch Flussbegradigung, 
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Verbauung) sind manchmal vom Hauptwasserlauf 
isoliert und somit noch abhängiger von ihrer geo-
graphischen Umgebung.
 
Die im Inventar der Auengebiete von nationaler 
Bedeutung aufgeführten Objekte grenzen häufig 
an Landwirtschafts- und Waldflächen; sie gren-
zen auch an Verkehrswege und Siedlungen. Das 
sind diejenigen Bodennutzungen, die gerade im 
Talgrund besonders häufig vorkommen. Bei den 
Gletschervorfeldern und alpinen Schwemmebe-
nen ist der Nutzungsdruck weniger stark, doch 
kann er lokal sehr dominant sein. 
Vereinfacht gesagt soll die Festlegung einer Puf-
ferzone dann geprüft werden, wenn eine Aktivi-
tät ausserhalb des Auengebietes für das geschützte 
Objekt ungünstige Folgen nach sich zieht. 

Wie bei den nationalen Moorbiotopen sind bei der 
Perimeterabgrenzung der Auengebiete von natio-
naler Bedeutung (Perimeter des Bundesinventars) 
keine Pufferzonen zwischen dem Schutzobjekt und 
seiner Umgebung eingeschlossen worden. 
Massgebend für die Abgrenzung des Aueninventars 
von 1992 ist das Vorhandensein der typischen Au-
envegetation nach Kuhn und Amiet (1988). Bei den 
Gletschervorfeldern und alpinen Schwemmebenen 
sind zusätzlich geomorphologische Kriterien berück-
sichtigt worden (Gerber et al. 1998).

Rechtliche 
Rahmenbedingungen

Auenverordnung
In Art. 3 Abs. 1 der AuenV wird festgehalten:
«Die Kantone legen nach Anhören der Grundeigentü-
mer und Bewirtschafter den genauen Grenzverlauf der 
Objekte fest. Sie scheiden ökologisch ausreichen-
de Pufferzonen aus und berücksichtigen dabei ins-
besondere weitere angrenzende Biotope.»

Art. 5 Abs. 3 der AuenV präzisiert seinerseits, dass 
die in Art. 5 Abs. 1 und 2 der AuenV aufgezählten 
Schutz- und Unterhaltsmassnahmen sich auch auf 
die Pufferzonen beziehen, «soweit es das Schutzziel 
erfordert».

Der Status Pufferzone kann also zu Einschränkungen 
in Bezug auf die Nutzung, Gestaltung oder das Errich-
ten von Bauten ausserhalb des Objektes führen.

Andere Gesetzesgrundlagen
Für die Umsetzung der Lebensraumvernet-
zung, welche die ökologischen Beziehungen zwi-
schen dem Auengebiet und seiner Umgebung ge-
währleisten soll, stützt man sich auf Art. 18b Abs. 
1 und 2 des Bundesgesetzes über den Natur und 
Heimatschutz (NHG), auf das Bundesgesetz über 
die Fischerei sowie auf die Verordnung über die Di-
rektzahlungen an die Landwirtschaft (DZV).
Art. 6 der Verordnung über den Wasserbau (WBV) 
setzt das Schwergewicht auf die Wiederherstellung 
der natürlichen Gewässerdynamik und die Vernet-
zung der Lebensräume. Vorrang haben insbeson-
dere Massnahmen wie Ausdolungen, Schaffung 
ausreichender Pufferzonen und Übergangsberei-
che. Im weiteren werden die Kantone beauftragt, 
«den Raumbedarf der Gewässer festzulegen, 
der für den Schutz vor Hochwasser und die Ge-
währleistung der natürlichen Funktionen des Ge-
wässers erforderlich ist» (Art. 21 Abs. 2 WBV). Der 
erforderliche Raumbedarf für kleinere und mittlere 
Fliessgewässer liegt, je nach Grösse des Gewässers, 
zwischen 5 und 15 m Breite. Er wird mittels eines 
Diagramms ermittelt, das im Sommer 2000 in ei-
nem Faltblatt («Raum den Fliessgewässern!») durch 
das Bundesamt für Wasser und Geologie (BWG) 
veröffentlicht wurde. Dieser Korridor wird auf bei-
den Seiten des Gewässers ausgeschieden. 

Die DZV empfiehlt das Ausscheiden ökologi-
scher Ausgleichsflächen, deren Umsetzung mit 
dem Abgrenzen von Nährstoff-Pufferzonen, mor-
phodynamischen oder biologischen Pufferzonen 
für Auengebiete verbunden werden kann. Exten-
sive Grünstreifen (keine Düngung und keine Pflan-
zenbehandlungsmittel) von mindestens 3 m Breite 
sollen entlang von Gewässern ausgeschieden wer-
den. Für einen wirkungsvollen Schutz der Auen-
gebiete müssten diese Grünstreifen jedoch breiter 
sein. Dabei spielen sie die Rolle von Nährstoff-Puf-
ferzonen. Sie sind im oben erwähnten Raumbedarf 
für das Fliessgewässer eingeschlossen. 
Vor allem für die hydrologischen Pufferzonen ist 
das Gewässerschutzgesetz (GschG) mit seinen Be-
stimmungen über den Grundwasserschutz, die Bo-



Auen und Pufferzonen 3

dennutzung, die Wasserentnahme und die Restwas-
sermengen zu berücksichtigen. Für die Bewilligung 
von Wasserentnahmen aus Fliessgewässern legt der 
Art. 33 Abs. 3 fest, dass der Gewässerlebensraum 
in der Interessenabwägung entsprechend seiner 
Bedeutung gewichtet werden muss.

Ziel der Pufferzonen

Ziel der Pufferzonen ist die Erhaltung der Auen-
gebiete durch Aufheben oder Vermindern 
schädigender Einflüsse aus der Umgebung. 
Für die Moore haben Marti und Müller (1994) fol-
gende Definitionen formuliert: 
Die Pufferzonen schützen das Biotop (im Sinne 
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimat-
schutz) vor verschiedenen schädigenden Einflüs-
sen, die aus Nutzungen der Umgebung entstehen. 
Eine ökologisch ausreichende Pufferzone 
umfasst die Funktionen einer Nährstoff-Puffer-
zone, einer hydrologischen Pufferzone und einer 
Pufferzone gegenüber weiteren Gefährdungen der 
biotopspezifischen Pflanzen- und Tierwelt (biolo-
gische Pufferzone). 
In der Vollzugshilfe zur Auenverordnung (Teu-
scher et al. 1995) wird zusätzlich die morphody-
namische Pufferzone erwähnt, in welcher die 
Nutzung des Geländes der Auendynamik (Erosion, 
Ablagerung, Überflutung) untergeordnet ist. Der 
Begriff Pufferzone geht in den Auengebieten weit 
über das Konzept der Nährstoff-Pufferzone hinaus.

Finanzielle Aspekte

Falls das Ausscheiden von Pufferzonen eine Ver-
minderung der Bodennutzungsintensität mit sich 
bringt, wird der daraus entstehende Ertragsverlust 
auf der Grundlage von Art. 18c Abs. 2 NHG abge-
golten: «Grundeigentümer oder Bewirtschafter ha-
ben Anspruch auf angemessene Abgeltung, wenn sie 
im Interesse des Schutzzieles die bisherige Nutzung 
einschränken oder eine Leistung ohne entsprechenden 
wirtschaftlichen Ertrag erbringen.»
In den Pufferzonen gilt der gleiche Ansatz für Bun-
dessubventionen wie in den Schutzobjekten selbst. 
In den Auengebieten von nationaler Bedeutung 
variiert die Bundessubvention, je nach Kanton, 
zwischen 60 und 90  % der Kosten. 
Hingegen ergibt der Verzicht auf die neue Nutzung 
einer Ressource, zum Beispiel die Entnahme von 
Trinkwasser (Quelle, Grundwasser), keinen An-
spruch auf Abgeltung.

Auengebiet mit verschiedenen Arten von Pufferzonen. 

Ist eine Pufferzone nötig und möglich?

Schritt 1 – Bestimmung der ausserhalb des Objektes auf-
tretenden Nutzungen
A: Keine der Nutzungen stellt eine Beeinträchtigung oder eine
 Gefährdung dar.
—> eine Pufferzone ist nicht nötig
B: Die Nutzungen stellen eine Beeinträchtigung oder Gefähr-
 dung dar. 
—> siehe Schritt 2

Schritt 2 – Angemessenheit einer Pufferzone
Vermag eine Pufferzone die Beeinträchtigung zu vermindern 
oder zu vermeiden?
A: Nein; es braucht eine andere Massnahme, um die Beein-
 trächtigung zu vermeiden (andere gesetzliche Grundlage 
 als die AuenV: GschG, RPG, WaG etc.) 
B: Ja, eine Pufferzone stellt eine Lösung dar, die zur Aufhe-
 bung oder Abschwächung der Beeinträchtigung führt. 
—> siehe Schritt 3

Schritt 3 – Möglichkeiten der Ausscheidung einer Pufferzone
Ist mit der bestehenden Nutzung des Bodens in der Umge-
bung des Objektes das Ausscheiden einer PZ möglich (oder 
realistisch)?
A:  Die Umgebung des Objektes ist durch Flächen, Anlagen 
 oder Güter belegt, die das Ausscheiden einer PZ schwie-
 rig oder unmöglich machen. 
 Beispiel: Agglomeration, Verkehrsweg
—> es ist unmöglich, eine PZ auszuscheiden
—> Status quo
B: Die Umgebung des Objektes ist durch Flächen, Anlagen
 oder Güter belegt, die das Ausscheiden einer PZ erlauben.
 Beispiel: Landwirtschaftszone, Wald, steile Böschung, 
  unproduktive Zone, anderer Lebensraum.
  Park, Deponie, unbebautes Land
—> es ist möglich, eine PZ auszuscheiden
—> siehe Tabelle Seite 4 «Bestimmung der Art der Pufferzone»

 Biologische Pufferzone

Auengebiet Morphodynamische Pufferzone

 Nährstoff-Pufferzone

 Hydrologische Pufferzone
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Ausserhalb des 
Auengebietes 
festgestelltes 
Phänomen 

 Ufererosion 

Überschwem-
mung eines  
Geländes 

 
Entwicklung  
eines Deltas 

Grundwasser-
entnahme oder 
Entwässerung 
des Geländes 

Düngung  
oder Einsatz  
von Pflanzenbe-
handlungsmittel

 

Angrenzen des 
Objektes an ein 
Biotop 

oder
 
Menschliche 
Aktivitäten, wel- 
che bei empfind-
lichen Arten Stö-
rungen bewirken.

Beeinträchti-
gung oder Ge-
fährdung für das 
Auengebiet 

Uferbefestigung 

Gewässer-
korrektion 

Eindämmung 

Sedimentaus-
beutung (Aus-
baggerung) 

Grundwasserab-
senkung

Austrocknung 
des Auen-
gebietes 

Eutrophierung 
der Vegetation

Veränderung der 
Pflanzenzusam-
mensetzung 

Isolierung des 
Auengebietes 
vom Biotopnetz 
der Umgebung

Störung einer 
bedrohten, auen- 
typischen Art

Art der Pufferzone 
(PZ)  
(Angabe zur Grösse) 

Morphodynamische 
PZ für den Gerinne-
verlauf 
(variable Fläche ent-
sprechend der Grösse 
des Gewässers und 
der Prozesse) 

Morphodynamische 
PZ für die Überflu-
tung
(variable Fläche ent-
sprechend der Grösse 
des Gewässers und 
der Prozesse) 

Morphodynamische 
PZ für die Delta-
entwicklung
(variable Fläche ent-
sprechend der Grösse 
des Gewässers und 
der Prozesse) 

Hydrologische PZ 
(Breite ist abhängig 
von hydrogeologi-
schen Parametern) 

Nährstoff-PZ 
(Breite des Puffer-
streifens wenn mög-
lich proportional zur 
Grösse des Gewäs-
sers) 

Biologische PZ
- Trockenwiese
- Amphibienlebens- 
  raum
- Hangwald
- Moor

für:
- Biber
- Flussuferläufer
- Wasservögel
- Limikolen

Ausscheidung der Puf-
ferzone:  
Mögliche Instrumente 

Grundstückserwerb/ 
Landumlegung

Entschädigung des Be-
wirtschafters (Vertrag)

Ausscheiden eines Pen-
delbandes für Flussbett-
verlagerungen 

Vorsorgliche 
Massnahme: 
Zonenplananpassung 
(Bauverbot, Festlegung 
von Baulinien) 

Vertragsabschluss mit 
dem Bewirtschafter

Grundstückserwerb

Vorsorgliche 
Massnahme: 
Zonenplananpassung 
(Bauverbot, Festlegung 
von Baulinien) 

Ausscheidung eines 
Freiraumes für Ablage-
rungen im See. 

Bestimmung eines 
Mindestabstandes zum 
Auengebiet, innerhalb 
dessen Grundwasserab-
senkung oder Drainage 
ausgeschlossen ist.  

Abgrenzung einer öko-
logischen Ausgleichs-
fläche

Entschädigung des Be-
wirtschafters (Vertrag) 

Ausscheidung einer 
PZ einschliesslich der 
angrenzenden Biotope. 
Wenn nötig Vertragsab-
schluss mit dem Bewirt-
schafter und entspre-
chende Abgeltung.

Vorschriften oder frei-
willige Verhaltensregeln 
für eine Ruhezone.

Beispiele 
(siehe nach-
folgende Kapitel) 

Objekt Nr. 120 
Les Iles de  
Bussigny, VD
 

Objekt Nr. 19 
Thur und Necker 
bei Lütisburg, SG

Objekt Nr. 61 
Aergera: Plasselb 
– Marly, FR
 

Objekt Nr. 109 
Hinter Klöntal, GL 

Objekt Nr. 48 
Alte Aare: Lyss 
– Dotzigen, BE 

Objekt Nr. 156 
Bassa, TI

Objekt Nr. 5 
Eggrank – 
Thurspitz, ZH SH 

Objekt Nr. 146 
Bosco dei Valloni, 
TI

Objekt Nr. 202 
Les Grèves 
d’Yverdon – Yvon-
and, VD

Objekt Nr. 55 Sen-
seauen, FR BE
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Morphodynamische 
Pufferzonen

Morphodynamische Pufferzone 
für den Gerinneverlauf
Eine morphodynamische Pufferzone für den Ge-
rinneverlauf ist eine an das Auengebiet angrenzen-
de Fläche, in der Veränderungen des Gewässerlau-
fes geduldet werden. 
In dieser Pufferzone werden topographische Ver-
änderungen aufgrund von Ufererosion und Ge-
schiebeablagerungen ausserhalb des Hauptbetts 
toleriert; Überflutungen und Erdrutsche werden 
ebenfalls geduldet. Mit der Ausscheidung einer 
morphodynamischen Pufferzone für den Gerin-
neverlauf sollen in erster Linie Gewässerkorrek-
tionen verhindert werden. Dies ist möglich, weil 
dem Fliessgewässer ein Freiraum gewährt wird, in 
welchem er seinen Lauf frei verändern kann. Die 

Breite einer solchen Pufferzone soll entsprechend 
der Dynamik des Gewässers und der Topographie 
festgelegt werden. Die minimale Breite kann sich 
auf den erwähnten «Raumbedarf für Fliessgewäs-
ser» stützen. 

Betroffene Gebiete: 
Nutzbare landwirtschaftliche Flächen, Waldflä-
chen, unproduktive Flächen, insbesondere Hänge 
(bewaldet oder unbewaldet), Moore, Brachland.
Je nach Stärke der Dynamikvorgänge kann sich die 
Art des Geländes verändern: Landwirtschaftsland 
oder Wald können unproduktiv werden; auf einer 
bewaldeten Fläche können Bäume verschwinden. 
Diese Veränderung ist jedoch nicht mit einer Ro-
dung gleichzusetzen (siehe Rundschreiben des BU-
WAL vom 27.1.2000). 

Rechtlicher Aspekt: 
Je nach Nutzung des Bodens sind die Bestimmun-
gen des Landwirtschaftsgesetzes (LwG), des Wald-
gesetzes (WaG) oder des Wasserbaugesetzes (WBG) 
zu berücksichtigen.

Praktische Hinweise: 
Für das Ausscheiden einer morphodynamischen 
Pufferzone für den Gerinneverlauf ist das Ein-
verständnis des Grundeigentümers und des Be-
wirtschafters unerlässlich. Der Landerwerb ist das 
wirkungsvollste Mittel, um frei über den Boden 
verfügen zu können. Das Pachten oder eine ver-
traglich geregelte Abgeltung für Ertragsverluste 
sind ebenfalls praktikable Lösungen. 
Die genaue Abgrenzung kann beispielsweise an-
hand von Luftbildern der überschwemmten oder 
erodierten Flächen nach einem ausserordentlichen 
Hochwasser erfolgen (s. Titelbild). 

Fallbeispiel: Les Iles de Bussigny 
(Objekt Nr. 120, VD). 
1988 trennte noch ein Gehölzstreifen, dessen 
äusserer Rand die Grenze des Objektes bildet, das 
Fliessgewässer vom benachbarten Landwirtschafts-
land. Dieser am Prallhang gelegene Gehölzstreifen 
wurde in der Folge mehr und mehr erodiert. 1994 
erwarb die Gemeinde Bussigny ein Stück Land, in 
dem eine morphodynamische Pufferzone für den 
Gerinneverlauf ausgeschieden werden konnte. 

Vorgehen bei der Puffer-
zonen-Ausscheidung

Das auf Seite 3 dargestellte Vorgehen soll hel-
fen, die Notwendigkeit einer Pufferzone und die 
Möglichkeiten der Umsetzung zu beurteilen. Mit 
Hilfe der Tabelle auf der linken Seite wird die Art 
der Pufferzone bestimmt. Die Bestimmung ba-
siert auf Phänomenen, die ausserhalb des Auen-
gebietes festgestellt werden (Spalte 1) sowie auf 
Beeinträchtigungen oder Gefährdungen des Au-
engebietes, die es zu vermeiden gilt (Spalte 2). 
Natürlich können innerhalb einer einzigen 
Pufferzone verschiedene Funktionen kom-
biniert werden.
Zur Bestimmung der Grösse von Pufferzonen für 
Auengebiete gibt es weder eine Regel noch einen 
Schlüssel. Die Dimensionen werden entsprechend 
der lokalen Situation bestimmt (Nutzungsintensi-
tät, verfügbare Fläche, Art des Geländes). Zur Ge-
währleistung ihrer Funktion sollen die Pufferzonen 
ausreichend bemessen sein. 
Da sich Pufferzonen häufig auf wirtschaftlich 
genutzten Flächen befinden, sind Kontakte zu 
den Grundeigentümern und Bewirtschaftern sehr 
wichtig und sollten besonders gepflegt werden.
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Heute ist der Gehölzstreifen unterbrochen und der 
Wasserlauf hat den Perimeter des Objektes, wie er 
im Inventar festgelegt wurde, verlassen.
Durch das Ausscheiden einer morphodynami-
schen Pufferzone konnte, zumindest vorüberge-
hend, eine Befestigung der Uferböschung vermie-
den werden. 

Morphodynamische Pufferzone 
für die Überflutung
Eine morphodynamische Pufferzone für die Über-
flutung ist eine an das Auengebiet angrenzende 
Fläche, in der vorübergehende Überflutungen ge-
duldet werden. Im Gegensatz zur morphodynami-
schen Pufferzone für den Gerinneverlauf werden 
hier die Art des Geländes und seine Nutzung nicht 
langfristig verändert. Hingegen kann die Nutzung 
der Fläche während der Überflutungsperiode vor-
übergehend beeinträchtigt werden. 

Diese morphodynamische Pufferzone dient im 
Falle von ausserordentlichen Hochwassern als 
Wasserrückhalteraum. Auf diese Weise soll durch 
vorsorgliche Massnahmen verhindert werden, 
dass der Fluss korrigiert oder eingedämmt wer-
den muss. 

Betroffene Gebiete, rechtlicher Aspekt und 
praktische Hinweise: 
Die betroffenen Gebiete und die gesetzlichen 
Grundlagen sind die selben wie im Fall der mor-
phodynamischen Pufferzone für den Gerinnever-
lauf. Das Einverständnis des Grundeigentümers 
und des Bewirtschafters sind unerlässlich für das 
Ausscheiden einer solchen Pufferzone. Im Fall 
von Ertragsausfällen ist eine Entschädigung (eine 
Art «Überschwemmungsversicherung») die geeig-
netste Lösung. 

Fallbeispiel: Thur und Necker bei Lütisburg 
(Objekt Nr. 19, SG). 

Eine frühere Auenterrasse mit einer Fläche von un-
gefähr 2 Hektaren ist mit einer Fettwiese bewachsen 
und liegt auf einer leichten Anhöhe. Topographisch 
ist sie durch das Gewässer und die Böschung eines 
alten Ufers begrenzt. Diese Fläche wird bei ausser-
ordentlichen Hochwassern überflutet. 
Das Ausscheiden einer morphodynamischen Puf-
ferzone für die Überflutung ermöglicht bei ausser-
ordentlichen Hochwassern:
– die Entschädigung des Bewirtschafters für den 

Ertragsausfall. 

Landwirt-
schaftsland

Situation 1988

Landwirt-
schaftsland

Situation 1999

Morphodynamische PZ 
für den Gerinneverlauf

Perimeter des Auengebietes

Landwirt-
schaftsland

Morphodynamische Pufferzone 
für die Überflutung

Perimeter des Auengebietes
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im Bericht «Hochwasserschutz an Fliessgewässern. 
Wegleitung 2001» des BWG als mögliche Mass-
nahme beschrieben. Die Wegleitung empfiehlt 
Bauverbote in Gebieten mit Naturgefahren, um 
im Fall von Hochwassern einer Verschlimmerung 
des potentiellen Schadens vorzubeugen. Norma-
lerweise bestimmt der kommunale Zonenplan 
(z.B. mittels Festlegung von Baulinien) und der 
kantonale Richtplan diese Flächen, indem sie sich 
einerseits auf die Karte über Naturgefahren, aber 
auch auf das Wissen der Verantwortlichen für den 
Wasserbau stützen.

Praktische Hinweise: 
Da es sich um Naturgefahren handelt und um den 
Schutz eines Objektes von nationaler Bedeutung, 
ist das Einverständnis des Grundeigentümers oder 
des Bewirtschafters, ebenso wie ein Landerwerb, 
nicht unbedingt erforderlich.

Fallbeispiel: Aergera: Plasselb-Marly 
(Objekt Nr. 61, FR). 
Die Aergera in Plasselb ist im Rückblick ein charak-
teristisches Beispiel für die Notwendigkeit, Freihalte-
zonen in der näheren Umgebung von Auengebieten 

– die Vermeidung einer neuen Uferbefestigung an 
der Thur.

– der betroffenen Fläche als Wasserrückhalteraum 
zu dienen, ohne dass die Überflutung wichtige 
Güter gefährdet. 

N.B. Die oben erwähnte Pufferzone wurde den für die 
Umsetzung der AuenV im Objekt 19 zuständigen Ge-
meinden von der Auenberatungssstelle vorgeschlagen. 
Der Bewirtschafter akzeptierte aber lediglich einen Puf-
ferstreifen von 5 m Breite entlang dem bewaldeten Ufer 
(Nährstoff-Pufferzone mit Düngeverbot). Obwohl keine 
morphodynamische Pufferzone für die Überflutung aus-
geschieden werden konnte, ist der Bau einer Uferverbau-
ung trotzdem ausgeschlossen. Das Gebiet bleibt somit 
bei ausserordentlichen Hochwassern überflutbar.

Vorsorgliche Massnahme: Freihaltezone 
Als Instrument im Rahmen der morphodynami-
schen Pufferzonen für den Gerinneverlauf sowie 
für die Überflutung zielt die Freihaltezone darauf 
ab, eine Verbauung des Fliessgewässers zu ver-
hindern. Die Freihaltezone umgrenzt die Fläche 
ausserhalb der Aue, in der keine Bauten erstellt 
werden dürfen, welche nachträglich Hochwasser-
schutzmassnahmen innerhalb des Auengebietes 
erforderlich machen.
Diese vorsorgliche raumplanerische Ausscheidung 
umfasst die Gefahrenzonen, in denen das Wirken 
des Wassers zu Risiken für Menschen und Bau-
ten führen könnte (Erosion, Hangrutsch, Über-
flutung). 
Durch das Bauverbot wird eine zukünftige Beein-
trächtigung der Aue verhindert. Die Freihaltezone 
soll so, bei einem nicht korrigierten Auengebiet, 
den Raumbedarf für die natürliche Dynamik lang-
fristig erhalten, oder, bei einer korrigierten Aue, 
die Voraussetzungen für eine spätere Revitalisie-
rung sicherstellen.

Betroffene Gebiete: 
Nutzbares Landwirtschaftsland, bewaldete Flä-
chen, unproduktive Flächen.

Rechtlicher Aspekt: 
Die Ausscheidung einer Freihaltezone stützt sich 
auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a AuenV. Zu berücksichtigen 
sind dabei die Bestimmungen über die Raumpla-
nung, über den Wasserbau und den Hochwasser-
schutz. Das Ausscheiden einer solchen Zone wird 

Freihaltezone (nicht realisiert)

Perimeter des Auengebietes

Damm

Auenwald 
im Über-
gangs-
stadium
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auszuscheiden. Am Ausgang der Schlucht «Plasselb-
schlund», unterhalb des Dorfes Plasselb, lagert die 
Aergera grosse Geschiebemengen ab. Nach dem 
Ansiedeln einer Handwerkszone und dem Bau von 
Sportanlagen am Rand des Auengebietes wurde aus 
Hochwasserschutzgründen eine massive Verbauung 
des rechten Ufers der Aergera nötig. Aufgrund der 
Stabilisierung des Standortes verliert der Auenwald 
zwischen der Aergera und der überbauten Zone all-
mählich seinen Auencharakter. Er befindet sich im 
Übergangsstadium zu einem gewöhnlichen Wald. 
Trotz Verbauung ist die Gefährdung der Bauten im 
Falle von ausserordentlichen Hochwassern noch 
nicht ganz aus dem Weg geräumt, wie eine kürz-
lich durchgeführte Studie über den Wasser- und 
Geschiebehaushalt gezeigt hat.
Wäre in der heute überbauten Zone vorgängig eine 
Freihaltezone ausgeschieden worden, hätte die Kor-
rektion der Aergera vermieden werden können. 
Würde die Planung dieser Fläche heute anstehen, 
müsste mindestens ein Teil des Gebietes als un-
überbaubar erklärt werden, gestützt auf die Grund-
sätze der Vermeidung von Hochwasserschäden 
durch planerische Massnahmen.

Morphodynamische Pufferzone für die 
Deltaentwicklung 
Eine morphodynamische Pufferzone für die Del-
taentwicklung ist ein Gewässerbereich, der bei der 
Mündung eines Fliessgewässers in einen See die 
Ausbildung eines Deltas ermöglicht.

Betroffenes Gebiet: 
Diese Pufferzone bezieht sich auf Wasserflächen. 

Rechtlicher Aspekt: 
Hier sind die Bestimmungen im Zusammenhang 
mit dem Hochwasserschutz (WBG) und der Schiff-
fahrt zu berücksichtigen.

Praktische Hinweise: 
Bei Seeufern und Deltas erfolgte die Perimeterab-
grenzung von Auengebieten allgemein entlang 
der Seeuferlinie. Die Wellendynamik und der Sedi-
menttransport verursachen jedoch ständig Verän-
derungen der Uferkonturen und Mündungen. Die 
Festlegung einer morphodynamischen Pufferzone 
ermöglicht Geschiebeablagerungen und somit das 
Wachstum eines Deltas in Seerichtung. Geschiebe- 

oder Sedimententnahme sind in dieser Zone ausge-
schlossen oder auf das Minimum zu reduzieren, das 
für die Hochwassersicherheit notwendig ist.

Fallbeispiel: Hinter Klöntal 
(Objekt Nr. 109, GL). 

Dieses Auengebiet besteht aus einem Gewässerab-
schnitt des «Chlü» und seiner Mündung in den 
Klöntalersee. Auf dem Landteil (Strand) und im 
See wurde eine Pufferzone ausgeschieden. Dadurch 
bleibt der Mündungsbereich ungestört, gleichzei-
tig wird das Wachstum des Deltas ermöglicht. In 
dieser Pufferzone sind Materialentnahmen und  
-ablagerungen untersagt. Das Delta verfügt so vor-
sorglich über einen Freiraum, um sich in den Klön-
talersee ausdehnen zu können. 
Wenn möglich sollte eine solche Pufferzone in al-
len Auengebieten eingerichtet werden, deren Was-
serlauf in einen See mündet. 

Morphodynamische Pufferzone 
für die Deltaentwicklung

Perimeter des Auengebietes

Delta
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Hydrologische Pufferzone

Eine hydrologische Pufferzone ist eine an das Au-
engebiet angrenzende Fläche, in der Veränderun-
gen des Wasserhaushalts, welche der Auenvege-
tation Wasser entziehen könnten, nicht geduldet 
werden. 
Ziel der hydrologischen Pufferzone ist die Siche-
rung der Wasserversorgung für das Auengebiet. 
Diese ist vor allem abhängig von den Eigenschaf-
ten des Grundwassers oder dem Vorhandensein 
von Bächen oder Kanälen, welche in das Auenge-
biet führen. Die Speisung des Auengebietes durch 
das Hauptgewässer ist von dieser Problematik nicht 
betroffen. 

Betroffene Gebiete: 
Die betroffenen Gebiete sind die selben wie bei 
morphodynamischen Pufferzonen für den Gerin-
neverlauf. 

Rechtlicher Aspekt:
 Je nach Nutzung des Bodens oder Vorhaben wer-
den die Bestimmungen des LwG, GschG oder des 
WaG berücksichtigt.

Praktische Hinweise: 
Trinkwasserpumpwerke oder Anlagen zur Bewäs-
serung sollen genügend weit vom Auengebiet ent-
fernt installiert werden, so dass der Bereich der 
Grundwasserabsenkung das Auengebiet nicht be-
einflusst. Auch bei der Entwässerung von Land-
wirtschaftsland muss die Distanz zum Auengebiet 
ausreichend und der Unterhalt angepasst sein, da-
mit die Auenvegetation nicht negativ beeinflusst 
wird. Bäche und Kanäle sollen nicht so tief aus-
gebaggert werden, dass sie selbst zu einer Entwäs-
serung werden. 
Diese Einschränkungen, besonders bei der Entwäs-
serung und dem Unterhalt der Bäche, können Ent-
schädigungsforderungen für Ertragsverluste auslö-
sen. In beiden Fällen ist für das Ausscheiden einer 
hydrologischen Pufferzone das Einverständnis des 
Eigentümers und des Bewirtschafters empfehlens-
wert (aber nicht Bedingung). 

Nährstoff-Pufferzone

Eine Nährstoff-Pufferzone ist ein Streifen land-
wirtschaftlichen Kulturlandes ausserhalb des zu 
schützenden Auengebietes, der bestimmten Nut-
zungseinschränkungen unterliegt.
Die Nährstoff-Pufferzone verhindert oder reduziert 
den indirekten Nährstoffeintrag in das Auengebiet. 
Nährstoffpufferstreifen sind vor allem wichtig für 
die Nutzungsentflechtung zwischen Gebieten, in 
denen der Naturschutz Vorrang hat und den da-
ran angrenzenden, landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzten Flächen. 

Fallbeispiel: Alte Aare: Lyss-Dotzigen 
(Objekt Nr. 48, BE). 

Die Auenobjekte entlang der Alten Aare (Objekte 
Nr. 47, 48 und 49) enthalten mehrere, durch das 
Grundwasser gespiesene Altläufe. Die Vegetation 
dieser Altläufe ist typisch für Verlandungsabfol-
gen (Sukzessionen): Wasserpflanzen – Schilfbestände 
– Grossseggenriede – Schwarzerlenwald. Diese Vegeta-
tion reagiert sehr empfindlich auf Schwankungen 
des mittleren Grundwasserspiegels. Eine Absen-
kung von 10 bis 20 Zentimetern vermag den Cha-
rakter dieser Formationen bereits zu verändern. 
Verschiedene Altläufe der Alten Aare stehen in di-
rektem Kontakt mit der intensiv genutzten Land-
wirtschaftszone (Region Seeland). In solchen Fäl-
len ist eine hydrologische Pufferzone von grosser 
Bedeutung. 

Hydrologische PZ

Perimeter des Auengebietes

Altlauf

Landwirt-
schaftsgebiet
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Biologische Pufferzone

Eine biologische Pufferzone dient dazu, wertvolle  
angrenzende Biotope zu erhalten und die Aue mit 
weiteren Lebensräumen zu vernetzen. Sie zielt 
auch darauf ab, Tieren mit komplexer Lebens-
raumnutzung das Überleben zu ermöglichen und 
besonders sensible Tierarten vor Störungen zu be-
wahren.
Die Funktionen der biologischen Pufferzonen sind:
– angrenzende Lebensräume von hohem biologi-

schem Wert in den Schutz einzubeziehen und 
zu erhalten (vgl. Art. 3 Abs.1 AuenV),

– die Vernetzung der Auen mit ihrer Umgebung 
im Sinne eines auenübergreifenden Biotopge-
füges zu gewährleisten,

– das Überleben mobiler Tierarten, die sowohl 
an Auengebiete wie auch an Lebensräume aus-
serhalb des Auengebietes gebunden sind, zu si-
chern,

– jenen Tierarten Ruhe zu gewähren, die auf Stö-
rungen während ihrer Fortpflanzungsphase, ih-
rer Nahrungssuche oder ihrer Ruhepause emp-
findlich reagieren.

In gewissen Fällen wird in biologischen Pufferzo-
nen der Zutritt beschränkt oder untersagt, um die 
notwendige Ruhe für die Fauna zu gewährleisten. 

Betroffene Gebiete: 
Landwirtschaftliche Nutzflächen, Wald, unproduk-
tive Flächen, Wasserflächen. 

Obwohl die Auengebiete häufig auch Pflanzenge-
meinschaften eutropher Lebensräume enthalten 
(Formationen von stickstoffliebenden Hochstau-
den), ist das Ausscheiden von Nährstoff-Puf-
ferzonen gerechtfertigt, um die Verarmung der 
Gemeinschaften und die Verschmutzung der Ober-
flächengewässer zu vermeiden. 

Betroffene Gebiete und rechtlicher Aspekt:
Alle landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Die 
betroffenen Flächen unterliegen dem LwG und 
der DZV.

Praktische Hinweise: 
Das Einverständnis des Eigentümers und des Be-
wirtschafters ist erforderlich. Eine Nährstoff-Puf-
ferzone kann allenfalls auch verfügt werden, wenn 
das angestrebte Schutzziel dies erfordert.

Fallbeispiel 1: Eggrank – Thurspitz
(Objekt Nr. 5, ZH SH). 
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Nährstoff-Pufferzone

Perimeter des Auengebietes

Nährstoff-Pufferzone

Perimeter des Auengebietes

Lichtung 
(landwirtschaft-
lich genutzt)

Wald

Am Rand des Auengebietes wurde ein Pufferstrei-
fen ausgeschieden, um den Auenwald vom inten-
siven Kulturland zu trennen. 

Fallbeispiel 2: Bassa (Objekt Nr. 156, TI). 
Eine landwirtschaftlich genutzte Lichtung auf ei-
ner früheren Auenterrasse, die zwischen dem Au-
engebiet der Moesa und einem Hangwald liegt, 
wurde im kommunalen Zonenplan als Nährstoff-
Pufferzone ausgeschieden. Die gesamte Fläche soll 
in diesem Fall extensiv genutzt werden und die 
Funktion einer Nährstoff-Pufferzone übernehmen. 
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Fallbeispiel 1: Bosco dei Valloni 
(Objekt Nr. 146, TI). 

Eine an das Objekt angrenzende Fläche besteht 
aus einem Grossseggenried, aus Überresten einer 
Aue und aus einer alten Schotterstrasse. Sie wur-
de als biologische Pufferzone vorgeschlagen. Die 
Vegetation kann hier ihrer natürlichen Dynamik 
überlassen werden. Innerhalb der Pufferzone blei-
ben weiterhin ein Platz für das Abstellen von Fahr-
zeugen und ein Materiallagerplatz.

Fallbeispiel 2: Les Grèves d’Yverdon-Yvon-
and (Objekt Nr. 202, VD). 

Ein grosser Hangwald säumt die Moorgebiete und 
Uferwälder der Grande Cariçaie. Der Wald war vor 
120 Jahren der Küstenstreifen des Neuenburger-
sees. Er bildet eine natürliche Grenze zwischen den 

Betroffen sind Lebensräume wie Moore, Trocken-
wiesen und Fortpflanzungsstätten von Amphibi-
en sowie auch Wälder und Waldränder, welche für 
die Fauna bestimmte Funktionen erfüllen (Schutz, 
Überwinterung, Fortpflanzung).
Alle Flächen, einschliesslich umgestalteter Berei-
che oder Wasserflächen eignen sich als biologische 
Pufferzonen, um empfindlichen Arten die nötige 
Ruhe zu verschaffen.

Rechtlicher Aspekt: 
Je nach Nutzung des Bodens kommen die Bestim-
mungen des NHG, des LwG oder des WaG zur An-
wendung.
Im Falle von Ruhezonen ist der gesetzliche Aspekt 
besonders heikel. Denn Zutrittsbeschränkungen 
können auf Widerstand stossen, da die naturna-
hen Gebiete normalerweise den Fussgängern, Ba-
denden oder Fischern frei zugänglich sind. Das 
Ausscheiden einer Pufferzone zur Gewährleistung 
der Ruhe für die Fauna kann einerseits auf freiwil-
liger Basis erreicht werden (durch Empfehlungen 
oder Verhaltensregeln) oder andererseits durch 
einschränkende Massnahmen (Abschrankungen, 
Vorschriften). 

Praktische Hinweise: 
Für den Einbezug angrenzender Biotope als biolo-
gische Pufferzone ist das Einverständnis des Eigen-
tümers oder des Bewirtschafters zwar wünschbar, 
aber nicht unerlässlich.
Ruhezonen werden, wenn möglich, im Einverständ-
nis mit der lokalen Bevölkerung ausgeschieden. Zu-
trittsbeschränkungen können sowohl Fussgänger, 
Fischer und Jäger als auch die Schifffahrt betreffen. 
Diese Beschränkungen oder Verbote sind häufig nur 
während eines bestimmten Teils des Jahres notwen-
dig. Das Vordringen in schwer zugängliche Lebens-
räume (Moore, Schilfbestände, Wasserflächen) ist 
bedeutend einfacher zu beschränken als der Zu-
gang zu bestimmten Fliessgewässern.
Waldränder bilden sehr häufig die Abgrenzung 
der Auenobjekte nach aussen. Ein gut strukturier-
ter Waldrand trägt viel zur biologischen Vielfalt 
und zur Vernetzung bei. Es ist zu empfehlen, wo 
immer möglich im Sinne des ökologischen Aus-
gleichs genügend breite Übergangszonen zum 
Umfeld zu schaffen.

Biologische Pufferzone

Perimeter des Auengebietes

Moor

Biologische Pufferzone

Perimeter des Auengebietes

Hangwald

Moor
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landwirtschaftlichen Kulturen und den Moorgebie-
ten. Eine vielfältige Wirbeltierfauna besiedelt und 
nutzt abwechselnd die Moore und die Hangwälder. 
Es handelt sich insbesondere um:
– Amphibien, die sich in den Mooren fortpflan-

zen und in Wäldern überwintern 
– Vogelarten wie Graureiher und Raubvögel, die in 

den Mooren und im See Nahrung suchen und 
im Wald nisten,

– Säugetiere (Reh, Fuchs), die in den Moorgebie-
ten Nahrung und Schutz finden und sich im 
Hinterland fortpflanzen (oder umgekehrt, wie 
im Fall des Wildschweins).

Die Hangwälder zwischen Yverdon und Yvonand 
sind durch diese regen faunistischen Austauschvor-
gänge mit dem Auengebiet verbunden; sie stellen 
im Rahmen der Schutzbeschlüsse des Neuenbur-
gersee-Südufers biologische Pufferzonen dar.

Ruhezone zur Verminderung von 
Störungen einer empfindlichen Tierart
Eine Ruhezone kann ausserhalb eines Auenge-
bietes notwendig sein. Sie kann aber auch inner-
halb des Auengebietes ihre Berechtigung haben, 
zum Beispiel bei Tierarten, die während der Fort-
pflanzungszeit, oder wenn sie sich zurückziehen 
empfindlich auf Störungen reagieren (Beispiel des 
Flussuferläufers in den Senseauen, Objekt Nr. 55, 
FR BE). 

Bei folgenden Arten muss die Ruhe unbedingt ge-
währleistet werden:
– Biber
– Flussuferläufer, rund um seine Nistplätze
– Wasservögel und Limikolen
– Vögel der Moore, einschliesslich die Kolonien 

grosser Stelzvögel, die sich manchmal auch aus-
serhalb der Objekte ansiedeln.
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